Bestätigung der Unterweisung nach § 4 der DGUV Vorschrift 1 „Grundsätze der Prävention“
Unterweisungsinhalt: Arbeiten an Schrottpressen
	Unternehmen:
	

	Durchgeführt von:
	

	Durchgeführt am:
	



	Unterweisungsinhalte (insbesondere Gefährdungen, Maßnahmen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz):
die Presse nur vom dafür vorgesehenen Steuerplatz aus bedienen
[bookmark: _GoBack]Bedienung nur durch fachlich geeignete, unterwiesene und beauftragte Personen
vor Arbeitsbeginn den ordnungsgemäßen Zustand der Schutzeinrichtungen wie Schutzgitter oder Zweihandsteuerung überprüfen
Presse nur bedienen, wenn sich keine Personen im Gefahrenbereich aufhalten
nicht während eines Pressvorgangs versuchen, in den Schließbereich der Presse zu greifen
bei der Pressenbedienung vom Bagger aus den Pressvorgang nur ausführen, wenn Sichtkontakt auf die Gefahrstellen der Presse vorhanden ist
beim Baggereinsatz kein Transport von Material über Personen hinweg
Material nicht zu nah an die Presse lagern
nur Material verpressen, für das die Presse vorgesehen ist (Härte, Querschnitte, Materialart beachten)
Spreng- und Hohlkörper zur Seite legen, nicht verpressen
Fuß- und Fahrwege freihalten; Mindestbreite der Wege stets einhalten
Presse auf Schäden hin beobachten
Mängel beheben, ggf. Führungskraft informieren
Sicherheitsschuhe, Helm und Handschuhe tragen
bei Störungen die aufsichtsführende Person informieren


Name und Unterschrift der Teilnehmerinnen und Teilnehmer
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich an der Unterweisung teilgenommen und den Inhalt verstanden habe.
	Name, Vorname, Unterschrift
	Name, Vorname, Unterschrift

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	Bemerkungen:
	

	
	

	Unterschrift der unterweisenden Person
	Geschäftsleitung z.Kt.



Die Unterweisungsinhalte müssen an die betrieblichen Gegebenheiten angepasst werden.	Stand: 12/2015
